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Abt. Wehr
In.) Oe 1 s, den 0. August 1038

Erfassung der ans Ostpreußen
in das übrige Reich verzogenen Wehrpflichtigen

des Geburtsjahrgangs 10.13
31110311. d. RMDJ 1.1. 21i. 7. 1038 —- I Rb 15211/38-500

l. Im Einvernehmen mit dem O.ti«-W. werden 'in der Zeit
vom 15. 8. bis einschl. 30. 0. 1038 die noch nicht erfaßten Wehr--
pflichtigeu des tszeburtsjahrganges 1013 durch die polizeilichen
Meldebehördeu nachträglich erfaßt. Für diese nachträgliche Er-
fassung kommen im besonderen die Wehrpflichtigen in Frage,
die insder Zeit vom 18. 1.1. 1035 bis einschl. 10. 5. .1038 ans
Qstprenßen nach dein übrigen Reich verzogen sind.

Il. (l) Das Erfassnngsverfahren it von den polizeilichen
Meldebehörden unter Anwendung der iiestimninugen des ersten
bis dritten Teils der Erfassungs-VO. v. 15. 2. 1037 (RGBl. 1
S. 205) durchzuführen, wobei es ihnen überlassen bleibt, ob sie
das Verfahren auf Grund der polizeilichen Melderegister oder
durch iigfetitlicl)eii Aufruf durchführen wollen. Ein etwaiger
öffentlic)·er Aufruf hat den Bestimmungen des § 7 Abs. 211. bis (-
der Erfassungs-VO. zu entsprechen. Das Verfahren des Stan-
desamts nach dem vierten Teil der Erfa sungs-BO. unterbleibt.
Die Auskunft ans dem Strafregister it durcl die polizeiliche
Meldebehörde auf dem in § 23 der Erfa sungs-s O. bezeichneten
Vordruck bei den Siständigen Strafregisterbehörden (ä 28 Abs. 2
der Erfassungs-V .) einzuholen. Die Strafregisterbehörde über-
sendet ·gegebenenf-alls drei -Strafreqisterausztige, die von der
polizeilichen Meldesbehörde in der Tasche der Wehrsstanunkarte
mit dieser nach §§ ltt Abs. 3, 21 Abs. 3 11. 4 der Erfa snngs-VO.

—
-

 

weiterzusenden sind. Die roten Anfenthaltsnielduugeu (Form-
blatt 1 11) sind nicht auszufüllen, sondern zu vernichten.

1”) Das Verfahren der polizeilichen Meldebehörden muß bis
spätestens 30. 0. 1038 Durchgeführt sein. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen die weißen Wehrstammkarteu mit den weißen und
roten Wehrstannnrollen den Wehrbezirkskommandos übersandt
sein. Für Einhaltnng der gesetzten Frist ist zu sorgen.

1“) Bei der Durchführung des Erfassungsversahreus sind die
Vorschriften im Abschn. H des RdErL v. 5. 3. 1038 —- 1j 1’111
218/38-500 MMBliB S. 430) —— zu beachten. Es ist zweck-
mäßig, die Erfassung jedes Dienstpflichtigen in der Meldekartei

(") Angehörige des Reichsarbeitsdienstes (d)iAD·), die in
Reichsarbeitsdieuftnnterküufteu untergebracht sind, werden von
den fli2)lL).-Meldeämteru erfaßt.

(“1 Die für die nächträglich erfaßten Wehrpflichtigen des Ge-
lmrtsjahrgsanges 1013 angelegten Wehrstammblätter und Wehr-
stammrollen sind in die Erfassnngsmittel des Gelmrtsjahrgan-
ges 1013 einznordneu.

- zu vermerkeu

Jch ersuche die Herren Bürgermeister-, das weitere sofort zu
veranlassen und die Wehrunterlagen bis zum l. September 1988
an mich einzureichen

Mitwirkung der Behörden der allgemeinen und inneren
Verwaltung bei der Wehriiberwachung

RkiidErL d. 2181MdJ. b. 28. 7. 1938 —- 1 Rb 829X38s2563i)

I.

Die Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung,
insbesondere alle Pol.-Behörden, haben die Wehrersatzdienst-
stellen bei der lieberwachuug der im wehrpflichtigeu Alter ste-
henden Personen zn unterstützen. Ihre hierauf gerichtete Tätig-
keit ist in den Grundzügen in § 0 der VO. über die Wehriiber-
wachnng v. 24. 11. 1037 (311555131. 1 S. 1273) 1e1tge1egt. Weitere
Vorschriften für den Verkehr der Behörden mit den Wehr-
pflichtigen des Beurlaubtenstandes (d. B.) enthalten die §§ 3
Abs. 7, 4 Abs. 2 und 7, 5 Abs. -t, 7 Abs. 3, 13 Abs. 2, 6 und 7,
l.4 Abs. l der Wehriiberwaclmngs-VO., Einleitung und Ziff. 13
des RdErl. zur Reichsmeldeorduung des RIIPerJ. v. 24. 1.
1038 — Pol U-VHR IU 5105 IV/37 (RMBliB. S. 10.1) nnd
Abschn. II Ziff. 1 Abs. 2 des RdErL v. 10. 4. 1038 —- Pol
U-VnR I'II 3040/38 (311111231131. S. 080).

 

1‘) Sonderdrucke dieses RdErl. können bei nmghender Bestel-
lung von Carl Hehinanns Verlag, Berlin SW 8, Mauerstrafze
44, bezogen werden. Sammelbestellungen erwünscht.
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ll.

Die Aufgaben der Pol-Behörden bei der Ltkehriiberwakhnug

1. (i) Die polizeilichen Meldebehördeu haben bei persönlichen
polizeilichen An- und Abmelduugen von im wehrpflichtigen
Alter stehenden Personen das Wehrdieiistverhältuis festzustel-
len. Sie weisen die Wehrpflichtigeu d. B., die nach § 1 Der
Wehriiberwachnngs-VO. in Wehrüberwachniig stehen, auf ihre
Meldepflicht nach § 3 aaQ in zweckdieulicher Weise hin Den
Wehrpflichtigeii d. B. soll durch die polizeilichen Meldesbehör-
den nicht die persönliche Verantwortung für die Meldepflicht
gegenüber den Wehrersatidienststelleii abgenommen werden. Die
Feststellung des Wehrdieustverhältuisses ist an Hand der Wehr-
pässe oder der sonstigen über das Wehrpflichtverhältiiis vou
den «-zustäudigen Wehrersatzdienststelleu erteilten Aiisweise vor-
zunehmen Hierbei köuneii die Meldebehörden davon ausgehen,
daß die nach dein :31. 12. 1912 (in Ostpreußen nachdem 3|. 12.
1909) geboreiieu nnD einem bereits geiuusterteii tsieburtsjahrss
gaug aiigehörigeii Wehrpflichtigeu und die vor dein I. 1. 1901
geboreneu Wehrpflichtigen im Besitie eines Wehrpasses, eines
Aiisiuusteruugsscheins oder eines Ausschließungsscheins sind.

(2) Wehrpflichtige der Geburtsjahrgäiige 1912 nnD älter (in
Ostpreußeu 1909 nnD älter), die erfaßt nnd untersucht, aber
als nicht tauglich oder unansgebildet nicht eingeteilt werden,
ld. h. feine Mobiluiachuugseinteilung haben, besitzen einen bes-
souderen, vom zuständigen Wehrbezirkskomman-do oder Wehr--
iiieldeaiiit aiisgestellteii Aus-weis.

(--) Aus einein Aiisiiiiisternngsscheiu, der völlig llutauglichen
erteilt wird, und ans einem Ausschließuugsscheiu, den Wehr-s
iiiiwiirdige erhalten, ist zu entnehmen, daß der Inhaber in kei-
nem Wehrdienstverhältnis steht und daher gegeiiiiber »den
Wehrersatidieiiststelleu nicht meldepflichtig ist. Die Ziigehörig-
keit zur Ersatzreserve I, Ersatzreserve II nnD zur Ersahresertie
II l·’ oder eine Zurückstellung ergibt sich aus der Eintragung
auf S. 5 des Wehrpasses.· Die lieberfiihrunq in Die Reserve I
oder II und in die Landwehr l oder II (in Ostpreußeu auch in
den Landsturml ist auf S. 30 des Wehrpasses einzutragen·
Angehörige der Ersatireserve II nnD Der Landwehr II (in Ost-«-
prenßen auch des Landsturms II) stehen nur dann in Wehr-
überwaehung, wenn auf S. 7 des Aehrpasses der Vermerk »in
Wehriiberwaihuug« aiifgeuommeu ist. Angehörige der Ersatz-
reserve II I“ stehen nur von der Musteriing bis zur Ableistiiiig
des Reichsarbeitsdieustes und später nur dann in Wehrüber-
wachnug, weuii S. 7 ihres Wehrpasses den genannten Vermert
aufweist. Auf die Bestiiiiiiiiiugeii der §§ '12 bis 15 der VO.
iiber die Musternng nnd Anshesbung v. l7. 4. 1937 (RGBl. I
S. 409) in Der Fass. der Aenderuugs-VO. v. l-t. 4. 1938
(RGVl. .I S. 39-1) wird hingewiesen Die Wehrpässe der Ers-
Res. II nnD Der Landwehr II (in Ostpreußen auch des Land-
stiiriiis II") sind mit einein grünen liegenden Kreuz ·versehen,
das mit dem Dienststeiiipel übersteuipelt ist. Werden solche
Wehrpflichtigen d. B. in Wehrüberwachung genommen, so wird
von der Wehrersatidieiiststelle das grüne Kreuz mit zwei
schwarzen Querstrikhen versehen nnD Die Tatsache der Wehr-
iiberwachuug auf S. 7 des Wehrpasses mit Dem Vermerk:
»In Wehrüberwachung« eingetragen.

(a) Sie nicht in Wehrüberwachuug stehenden vor dem 1. 1.
1901 geborenen Wehrpflichtigeu sind gleichfalls im Besitze eines
besonderen Answeises der Wehrersat,i-dieiiststelleii.

(i-) Sie Freiwilligen der Wehrmacht nnD Its-Verfügungs-
triippe besitzen nach ihrer Annahme einen Annahmeschein, die
Freiwilligen des RAD den Gestelliiugsbefehl, durch den sie sich
gegebenenfallsaiisweisen können«

(i-) Wehrpflichtige, von denen anzunehmen ist, daß sie im
Besitze eines der genannten Answeispapiere sind und die sich
bei der polizeilichen Meldung iweder durch Vorlage eines sol-
chen Ausweises noch anderweit glaubhaft über ihr Wehrdienstiss
verhältnis oder über die Erfüllung ihrer Meldep licht gegen-
über der Wehrersatzdieiiststelle aiisweiseii können, ind der für
ihren dauernden Aufenthalt zuständigen Wehrersatzdieiiststelle
(Wehrbezirkskommando, Wehrineldeanit) anzuzeigen

(7) Wird festgestellt, daß Wehrpflichtige ihrer Gestelliings-
pflicht nach § 5 der VO. über die Wehrüberwachuug nicht
nachgekonimen sind, so sind sie der nächsten W-ehrersatzdienst-
stelle zuzuführen .

(s) Bei den Angehörigen der Gebiirtsjahrgäuge 1901 bis 1912
(in Ostprenßeii bis 1909) kann regelmäßig davon ausgegangen
werben, daß sie nicht in Wehriiberwachung stehen. Es wird im
allgemeinen genügen, sie über ihr Wehrdienstverhältnis zu be-
fragen. Stellt sich hierbei heraus oder ist der zuständigen  

Meldebehörde auf anderem Wege zur Kenntnis gekommen, daß
sie. eine Mobilmachuii s-«Einteilung haben, so sind sie auf die
bestehenden MeldepflicJten hinzuweisen

2. Die vorstehenden unter 1. genannten Bestimmungen sind
von den Beamten der Ordnungs- und Sicherheitspol. bei Prü-
fung der LUiilitärpapiere der in Herbergen oder auf Wander-
schaft befindlichen Personen sinngemäß anzuwenden Das glei-
che gilt fiir die durch die Wassersihutipol oder Hafenpol. vor-
ziiiiehiiieiideii lieberprüfuugen

3. Die Ausstellieng von Reisepässeu an Wehrpflichtige erfolgt
nach den jeweils geltenden besonderen Bestimmungen (vgl. z.
f}. Den »RdErl. v. 12. 12. 1931; —- l’»lHX-’ I; Rr. 31349/9100,
kltsjjiBliV S. 1079).

it· Die Tätigkeit »der Behörden der allgemeinen und inneren
Verwaltung bei der Erteilung von Heiuiatscheiiieii ian Wehr--
pflichtige, bei Entlassung aiis Der. Staatsaugehörigleit und der
hierfür erforderlichen tslenehuiiguug der Wehrersatisdieststelleu
zur Entlassung aus dem Wehrpfliehtverhältiiis ist im RdErl.
v. ll. (i. 192-11; I A 8070/5090 lRVJiBliV S. 7t)t;) geregelt.

5. Auf die den Kreispol.--Behörden ans den Vorschriften des
§ 4 Abs. 7 der VO. über die Wehriiberwachiiiig erwachsendeii
Aufgaben wird besonders hingewiesen. Die hiernach erforder-
liche Auinusteriiiigsgeiiehniigiiiig ist nur auf Antrag '‚n ertei-
lei; sie ist grundsätzlich nur dann zu versagen, wenn der Ver-«-
dacht besteht, daß der Wehrpflichtige sieh seiner Dienstpflicht
entziehen will.

0. (i) Bei Den in Der Wehriiberwaehuiigs-VO. vorgesehenen
Wehrversammlungen, die erstmalig im Herbst 1938 stattfinden
sollen, wirken auch die Kreispol.-Behörden in dein gefetilich
vorgesehenen Umfang mit.

(-.-) Der Wehrbezirkskomiuaiideiir vereinbart mit der zuständi-
gen Kreispol.--Behörde rechtzeitig den Beginn der Wehr-ver-
sammlung.

(--) Bei der Durchführung der Wehrversammluiig hat die
streispol.--Bel)örde folgende Aufgaben:

:i)Bereitstelluug der Versauiiulnngsräume und ‚Nähe,

b) Stellung des erforderlichen Abs-peruugs-- und Ordnungs-
pers-.mals.

(i) Die ,";),ahl der für die Abfperrnng nnd Den polizeilichen
Schutz zu stelleiideii Pol-«- iiiid tsleudeeaiuteu soll möglichst
klein gehalten swerden Die Beamten unterstehen fiir die Dauer
der Wehrversaiiiiiiliiiig den Anordnungen des Leiters der
Wehrversaiiimlung. Rath völliger Räumung des Versaiiuu-
liiiigsraiiiiies durih die Wehrpflichtigeu werden sie entlassen

(.-.) Auch sonst haben die Orts- und .8t’reis),iol.-Bel)ördeii die
Wehrersatzdieuststellen bei Der Vorbereitung nnD Durchführung
der Wehrversaiiiinliiiigeii in jeder zweckdieulichen Weise zu
unterstützen «

A-btlg. Wehr Oels, den '10. August 19:18

Erfassung u. Untersuchung der kssebnrtsjahrgänge 1911 u. 1912

Im Rahmen der Resterfassuug des Iahrganges 1910 vgl.
einen. D. RMdvaom ·12. 7. 19:-;8 —- I m) 740/38 — 500 _—
veröffentlicht im Kreisblatt 1938 Seite 102, wird hiermit an-
geordnet, daß nunmehr auch die Erfassung und Untersuchung
der zugezogeiieiy bisher nicht erfaßten Wehrpflichtigeii der Ge-
burtssahrgänge 1911 nnD 1912 zu erfolgen hat.

Ich ersuche das Weitere alsbald zu veranlassen

Der Landrat

Abt. Wehr Oels, den 10. August 1938

Vergütungsfatz für Quartierverpflegiing

RdErL d. RMd-J. v. I5. 7. 1938 — I Ra 201/38-117

»(«) Laut Mitteilung des»Oberkoinmausdos der Wehriiiacht be-
tragt Der Vergutuiigssatz fiir die auf Grund des Wehrleistungs-
gesetzes —- vgl. RGBL 1938 I S. 887 — angeforderte Quartier-
verpflegiiiig ab .1. Juli 1938 1,34 RM.

(2) Davon entfallen auf

 

.. « . lBrot Beköstiguug Zusammen
fivir die Mittagskost . 0,07 RM 0,57 RM 0,04 RM
sur die Abendkost 0,07 RM 0,37 RM 0,44 RM
fiir die Abendkost 0,07 RM 0,19 RM (),26 RM

Summe 0,21 RM 1,13 RM 1,34 RM

Der Landrat
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L. 4 O e l s, den 1(). August 1938

Einschlagsveriiiittlung im uikhtstaatlichen Forstbcsih

Nach dein Erlaß des Herrn Reichsforstineisters nnd Prenßi-
schen Landesforstmeisters vom 2.1. Iuni 1938 — 111 Nr.5881
—- betr. Holzan briugiing 1939 ist der bisher nicht erfaßte Ein-
schlag in den nichtstaatlichen Forstbetrieben unter 50 Im Größe
zur Erfüllung des vorgeschriebenen Gesaintanftomiuens entspre-
chend heranzuziehen zu diesem Zweck find in den Gemeinden
Einschlagschatzungen durch die Prüfungsstellen vorzunehmen,
für die die Mithilfe der Gemeinden in Anspruch genommen
swerden soll. Prüfungsstelleii find die Staatlichen Forstämter so-
lwie die Forstämter des Reichsuährstaudes.

Da diese iiber die Verteilung des Waldbesitzes zur Zeit noch
nicht in ausreichendem Umfang unterrichtet find, müssen sie vor
Beginn der eigentlichen Schätmngen sich zunächst iiber die Größe
usw. des sogenannten Kleiuwaldbesitzes unterrichten. Iu erster
Linie wird es sich voraussichtlich um eine Feststellung der Ges-
iiieindeii handeln, in denen Kleinwaldbesiti überhaupt vorhan-
den ist, und zivar getrennt nach den Besitiartem

n) Körperschaft und gebiindeiier Privatwaldbesiti

h; freier Privatnnildbesitz (eiuschl. Erbhofwald) jeweils
mit Gesaiutflächenangabe je Gemeinde

Ich ersuche daher die Herren Bürgermeister der in Frage
kommenden tiieineinden bei den geiiieiudeiveise vorzunehinenden
Schätmngsarbeiten mitzuhelfen und diese Arbeit in jeder Weise
zu unterstutzen

Der Laudrat

 

l-. 3 O e l s, den li. August 1938

Aufstellung der Urlisteii der Schüssen nnd Geschworenen

Ich weise die Bürgermeister des Kreises mit Bezugnahme auf
meine Kreisblattverfugniig vom 19. Iuli 1938 nochmals an, die
Aufstellung der llrlisten sofern das noch nicht geschehen ist, nn-
verznglich vorziiiiehiiien·. Die aufgestellten Listen sind bis zum
15. August an das zustaudige Amtsgericht abzugeben

Bis zum 211. August ist mir zu berichten, daß die Aufstellung
erfolgt nnd die llrliste dein Amtsgericht eingesandt worden ist.

Der Landrat

K 1 1111. Oels, den 11. August 1938

Die Hebamme Frau Marie Koroll aus Iulinsburg ist durch
Unfall an der Aniibnug ihres Berufes verhindert. Sie wird
IPoranssiehtlich für die Dauer von 8 Wochen arbeitsunfähig
ein.

Ihre Vertretung hat Fräulein Garbe aus Strehliti und
Frau Gruhn aus Oels übernommen. Frau Grnhii ist unter
der Telefonnummer 357 — Oels — (auch des nachts) zu er-
reichen.

Der Laudrat

Oe l s, den 11. August 1938

Viehseiichenpolizeiliche Anordnung

Die Abheilnng der Maul- nnd Klanensenche ist in:

YSehönan Woitsdorf, Reichenfeld, Görlitz, Alt-Ellguth, Nack-
witz,« Otternwiese, Buselwitz iiud Dörndorf festgestellt und die
Desinfettiou vorgenommen worden Die über diese Orte ver-
haiigten Sperrniaßuahmen habe ich aufgehoben

L. 4  

Der Oberpriisident
0. P. I. F. S. (H VII sb) B r e s l a u, deu 18. Iuli 1938

Betrifst: Festsetzung des Wertes der Sachbezüge gemäß § 160
der RVQ ·

Ich hebe die Ziffer 1V der auf Grund des § "1t«)() Abs. 2 in
Verbindung mit § 111) der RVQ nnd auf Grund des Erlasses
des fr. Pr. Ministers für Volkswohlfahrt vom 9. August 1923
—- Ill' V Nr. 1299 — von mir erlassenen Ausführnugsbestim-
iunngeii vom

8. 1. 1925 —- O. P. I. H. 19011 —-
19. "l. 1925 — 0. P. l. H. 1900 —-
18. I. 1932 —- 0. P. l. H. 2. 1115/19 —-—

hiermit auf, weil die dort festgelegten «(-83rundsätie im Wider-
spruch zu grundsätzlichen Entscheidungen des Reichsversiche-
rungsamts stehen, nach denen die von den Versicherungsäm-
teru nach § 160 Abs. 2 der RVQ festgesetzten Werte der Sach-
bszüge auch dann maßgebend find, wenn abweichend hiervon
in einein Tarifvertrag höhere Werte vereinbart sind. Die Ans-
hebiiiig erfolgt mit der Maßgabe, daß § 1 der Preisstopverords
innig vom 26. 11. 19313 unberührt bleibt.

Ich bitte die weitere Betauntgabe, soweit erforderlich, zu
veranlassen

In Vertretung

gez. Schneide r i. V.

Der Regieriiiigspriisideiit als Vorsitzeiider
des Obervcrsichernugsaints.

Z. 02. 2. Brcslan den 26. Juli 1938

An die Versicherungsäniter des Bezirks

Abschrift überseiide ich zur Kenntnis nnd weiteren Veran-
lassung. Der Abschnitt der dortigen Festsetinngsverfügiiiig »von
,,Sind zwischen Arbeitgeber« bis ,,aufgestellte Bewertnngssatz«
ist zu streichen .

In Vertretung:

gez. Dr. Heh
_—.__..._____

Oels, den 5. August ‚1938

Vorstehenden Erlasß vom 18. 7. 1938 ——— (). P. I. F. S.
(H. VII. sl))nnd vor tehende Regierungsverfügung vom 26. 7.
1938 —- Z. (12. 2 —- veröffentliche ich im Anschluß an meine
Kreissblattbetanntinachnng vom 31. 3. 1932 -—— I.. .I'II -——- ver-
öffentlicht im Kreisblatt 1932 Seite M.

Der Vorsitzeiide des Versicherungsaiutes

1..‚11 O e l s, den 4. August 1938

“Betrifft: Unterstützung ans der Graf von Harrachschen Witwen-

niid Waiseiististuiig

Aus den Zinsen der Stiftung werden auch im laufenden
Iahre Unterstützungen gezahlt. Beriietsichtigt werden bediirftige
Witwen nnd Waisen evangelischer Volksschullehrer.
Be ründete Anträge sind mir durch die Hand des Herrn

Schu rates bis zum 25. August 1938 vorzulegen Fu den An-
trägen sind die wirtschaftlichen nnd sonstigen Verhältnisse der
Antragsteller ausführlich darzulegen Der Unterstütznngssatz soll
in der Regel nicht 50 RM ii ersteigen Die Ortspolizeibehörden
ersuche ich, die Unterstiitziiiigsbereclitigteii hierauf hinzuweisen

Der Laudrat

 

Bekanntmachungen anderer Behörden

Die am 11. Inli 1911. geborene Haus-angestellte Elisabeth
K o ch hat fich mit ihrem am 5.5. Mai 1985 iinehelich geborenen
Kinde Paul Koch im z rühjahr1938 von Kanlwitz (Kreis Nams-
lan) nach Sadewitz Kreis Oels) abgeineldet, sind dort aber
nicht zugezogen Auch in Sadewitz (Kreis Breslan und Kreis
Nimptfch) sind sie nicht gemeldet. Es wird vermutet, daß sich
die Koch mit ihrem Kinde in einer anderen Gemeinde des Krei-
ses Oels aufhält.

Die Herren Bürgermeister und Gendarmeriebeamten werden
ersucht, nach beiden zu fahnden nnd uns den Aufenthalt mit-
iitei en.

z Kreisingendamt Oels  

O e l s, den 9. August 1938

Schulaussichtsbehörde

‘) Die im Amtl. Schnlblatt vom 16. Juli 1938 unter Nr. 1
angekundigten Merkblatter betr. Nationalpolitische Erziehungs-
an talten werden den Schulen demnächst zugehen

2) Die Sprechstunde des nnterzeichneten Kreisschnlrats am
Mittwoch, dem 17. August, muß ausfallen

Der Kreisschulrat
Veyer
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I B r e s I a u - Flughafen, den 10. August 1938

Witterungsvorhersage

für die Zeit vom 11. bis 20. August 1938

Herausgegeben von der Forschungsstelle für langfristige

Witternngsvorhersage dgs Reiclksngtterdienstes in Bad
911111 nrg v

Der mit einigen heftigen Unwettern eingeleitete Witterungs-
umschlag zu kiihlerem, bewölktem und vielfach regnerischem Wet-
ter, der zu Beginn dieser Woche im Westen und Siidwesten des
Reises einsetzte, wird nur ganz allmählich auch auf das iibrige
Rei ) übergreifen. Ostlich der Elbe kann daher bis etwa zum
Ende dieser Woche mit Fortdauer des vorwiegend sonnigen, sehr
warmen nnd meist trockenen Wetters gerechnet werden. Doch ist

auch in diesem Gebiet vermehrte Gewittertätigteit zu erwarten.
Im Süden und Westen dagegen wird unbeständiges, zeitweise
schwiiles aber sdoch nur mäßig warmes Wetter mit nicht gerade
sehr häufigen, stellenweise aber kräftigen Regenfällen herrschen. -
Jn der. nächsten Woche im größten Teile des Reiches unbestim-
dige, im ganzen aber nicht unfreundliche Witterung. Wechsel be-
miilfter, teilweise regnerischer Tage mit aufgeheiterten trockenen
Tagen. Mäßig warm bis warm, aber nicht heiß. Im Westen
zeitweise, besonders in der zweiten Halfte des Vorhersagezeit-
raumes, kühl. Amlängsten wird sich das schöne Wetter in Ost;
grenßen halten. Gesamtsonnenscheindaner in den nächsten zen
agen 111 Norddeutschland östlich der Elbe größer als 70, vielen-
orts großer als 80 Stunden, im Rheinland nnd in Südwest-
deutschland meistenorts kleiner als 70 Stunden. 
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Denm Doppelter Umsatz -— doppelter Gewinnl Unaufhörlich werden Waren

und verbraucht. Um einen schnellen Waren-Umsatz zu

erzielen, benutzt der Kaufmann das Werbemittel, das den Käufern schnell

und regelmäßig den notwendigen Überblick über die stets wechselnden-

Warenangebote gibt: die Zeitungsanzeigel (Es gibt heute für den Kaufmann

keine schnellere und billigere Möglichkeit als Zeitungganzeigen, um eine Viel-

und Kaufwilligen über seine Angebote zu unterrichten.

Umfassende Verkaufserfolge werden vorbereitet durch Anzcigcn in

Mäuse We esse- OWNE-


